Satzung des Turn-Club Wilhelmsburg
von 1909 e.V.

1 Name und Sitz des Vereins

§
§ 2 Zweck und Gemeinniitzigkeit
§

3 Mitgliedschaft
§ 4 Organe des Vereins
§ 5 Abteilungen
§ 6 Geschaftsjahr
§ 7 Finanzpriifung
§ 8 Haftung

§ 9 Fusion/Umwandlung und/oder Auflésung des Vereins

§10 Vereinsjugend
§ 1 Name und Sitz des Vereins

Der am 2. April 1909 gegrin-
dete Verein flhrt den Namen
»1urn-Club Wilhelmsburg von
1909 e.V.%, kurz TCW genannt.

Er hat seinen Sitz in Hamburg
und ist in das Vereinsregister
eingetragen.

§ 2 Zweck und Gemeinnt-
zigkeit

2.1 Zweck des Vereins ist, sei-
nen Mitgliedern die Auslibung
sportlicher Betatigung in mo-
derner, zeitgemaBer Form zu
ermdglichen durch Férderung
aller im Verein betriebenen
Sportarten.

2.2 Der Verein verfolgt aus-
schlieBlich und unmittelbar
gemeinnltzige Zwecke im
Sinne des Abschnitts ,Steu-
erbegunstigte Zwecke® der
Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tatig;
er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dlrfen nur fir
die satzungsgemaBen Zwecke
verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.

Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind oder durch
unverhaltnisméaBig hohe Ver-
gutungen begulnstigt werden.

2.3 Der Verein ist parteipolitisch
neutral. Er vertritt den Grund-
satz religidser, weltanschauli-
cher und rassischer Toleranz.

2.4 Der Verein ist Mitglied im
Hamburger Sportbund und in
den Fachverbanden flr die im
Verein betriebenen Sportarten.

§ 3 Mitgliedschaft

3.1 Es gibt

- aktive Mitglieder,

- passive Mitglieder,

- jugendliche Mitglieder.

Jede naturliche Person kann
Mitglied werden.

Aktive und passive Mitglieder
sind Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben.
Jugendliche Mitglieder sind
Kinder und Jugendliche, die
das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

3.1.1 Ehrenmitgliedschaft

Zu Ehrenmitgliedern werden
ernannt:

- Mitglieder, die dem TCW
50 Jahre ununterbrochen
angehdren,

- Personen, die sich besonde-
re Verdienste um den Verein
erworben haben.

3.1.2 Langjahrige Mitglied-
schaft

Mitglieder, die dem Verein 25
und 40 Jahre angehéren oder
zu dem unter 3.1.1 genannten
Personenkreis gehoéren, wer-
den im Jahr ihres Jubildums
besonders geehrt.

3.2 Aufnahme

3.2.1 Die Aufnahme ist schrift-
lich zu beantragen. Der Vor-
stand legt die Form des An-
trages fest. Der Antrag muf
eigenhandig unterschrieben
sein, bei Minderjéhrigen durch
die gesetzlichen Vertreter.

3.2.2 Der Vorstand entscheidet
Uber die Aufnahme.

3.3 Beendigung der Mitglied-
schaft

3.3.1 Die Mitgliedschaft endet

- durch Austritt nach vorheri-
ger Kundigung,

- durch AusschluB,

- durch Tod.

3.3.2 Kiindigung

3.3.2.1 Die Kundigung der Mit-
gliedschaft ist zum Ende eines
Kalendervierteljahres mit einer
Frist von 6 Wochen mdglich.

3.3.2.2 Die Kindigung muB
schriftlich eingereicht werden.

3.3.3 AusschluB
Ein Mitglied kann vom Vorstand

aus dem Verein ausgeschlos-
sen werden, wenn es

- trotz Mahnung mehr als 3
Monate seinen Beitragsver-
pflichtungen nicht nachge-
kommen ist,

- sich eines vereinsschadi-
genden Verhaltens schuldig
gemacht hat.

Wenn der Vorstand den Be-
schluB faBt, ein AusschluBver-
fahren gegen ein Mitglied ein-
zuleiten, ist dieses dem Mitglied
in schriftlicher Form mitzuteilen.
Dieses soll durch eingeschrie-
benen Brief erfolgen.

Dem Mitglied ist eine angemes-
sene Frist zur Stellungnahme zu
setzen. Die Rechte und Pflich-
ten des Mitgliedes ruhen von
der Mitteilung Uber die Eroff-
nung des AusschluBverfahrens
an bis zur Entscheidung Gber
den AusschluB.

Wird der AusschluB ausgespro-
chen, endet die Mitgliedschaft
mit Ablauf der Beschwerdefrist.

3.4 Rechte und Pflichten der
Mitglieder

3.4.1 Stimmrecht

Aktive und passive Mitglieder
haben bei allen Abstimmungen
eine Stimme. Sie haben ein
aktives und passives Wahlrecht
im Sinne von § 4.1.5.

Das Stimmrecht kann nur per-
sbnlich ausgelbt werden.

Jugendliche Mitglieder, die das
14. Lebensjahr vollendet ha-
ben, dirfen an den Mitglieder-
versammlungen teilnehmen,
haben jedoch kein Stimmrecht.

3.4.2 Weitere Rechte

Jedes aktive Mitglied darf
grundsatzlich alle Sportange-
bote des Vereins wahrnehmen.

Bestehen mehrere Gruppen
zu einer Sportart, entscheidet
die Abteilungsleitung Uber die
Zuordnung zu einer Gruppe.

Der Vorstand kann, auf Vor-
schlag der Abteilungen, die
Teilnahme an Sportangeboten
beschrénken, wenn die erfolg-
reiche Sportaustibung in der
Gruppe nicht anders gewahr-
leistet werden kann.

3.4.3 Zahlungspflicht

Die Mitglieder, bei Minderjahri-
gen ihre gesetzlichen Vertreter,
sind verpflichtet, die Beitra-
ge, Aufnahmegebuhren und
Umlagen in der festgesetzten
Hohe und Zahlungsweise zu
entrichten.

Der Vorstand ist berechtigt,
Mitgliedern, die nachweisbar
unverschuldet in Not geraten

sind, fur die Zeit der Notlage,
die Beitrdge zu stunden oder
teilweise bzw. ganz zu erlassen.

§ 4 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

- die Mitgliederversammlung,
- der Vorstand,

- der erweiterte Vorstand.

4.1 Mitgliederversammiung

Die Mitgliederversammlung ist
das oberste Organ des Vereins.

4.1.1 Rechte und Aufgaben

Rechte und Aufgaben der Mit-
gliederversammlung sind unter
anderem

- Wahl der Mitglieder des
Vorstandes, der beratenden
Mitglieder des Vorstandes,
und der Rechnungsprufer,

- Genehmigung
+ des Haushaltes,

+ des Jahresabschlusses,

¢+ von An- und Verkauf
sowie Belastung von
Grundstulicken,

+ von Beteiligungen an
Gesellschaften,

+ der Aufnahme von Darle-
hen ab einer Summe von
1/5 des Beitragsaufkom-
mens des Vorjahres

- Entlastung des Vorstandes,

- Entscheidung Uber die H6-
he der Beitrdge, Aufnahme-
gebuhren und Umlagen,

- Satzungsanderungen,

- Auflésung des Vereins, Fusi-
on oder Verschmelzung mit
anderen Vereinen.

4.1.2 Einberufung

Die Mitgliederversammlung fin-
det mindestens einmal jahrlich
in den ersten 4 Monaten des
Jahres statt. Weiterhin beruft
der Vorstand die Mitgliederver-
sammlung ein, wenn

- er dies fur erforderlich héalt
oder

- wenn 10 % der stimmbe-
rechtigten Mitglieder dies
verlangen.

In diesem Falle muB die Mitglie-
derversammlung spatestens 6
Wochen nach Vorliegen des
Antrages und der entsprechen-
den Anzahl der Unterschriften
stattfinden.

Zur Mitgliederversammlung
ladt der Vorstand mindestens
2 Wochen vorher schriftlich
unter Bekanntgabe der vorlau-
figen Tagesordnung ein. Die
Einladung ist auch formgemas,
wenn sie in einer Vereinszei-
tung enthalten ist, die an jedes
Mitglied fristgerecht versandt
wurde. Die Frist ist eingehalten,
wenn die Absendung 16 Tage
vor der Versammlung an die
dem Verein zuletzt bekannt



gegebene Anschrift erfolgt.
4.1.3 Antrage

Antrage sind schriftlich spa-
testens eine Woche vor der
Versammlung beim Vorstand
einzureichen. Spater eingehen-
de Antrdge kédnnen nur unter
~Antradge“ behandelt werden,
wenn 2/3 der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder
sie fur dringlich erklaren. An-
trdge auf Satzungsanderung
kénnen nicht dringlich behan-
delt werden.

4.1.4 Abstimmungen

Abstimmungen erfolgen mit
Stimmenmehrheit. Bei Stim-
mengleichheit in Wahlen er-
folgt nach Entscheidung des
Versammlungsleiters Stichwahl
oder Wahlwiederholung.

Satzungsanderungen kénnen
nur mit 2/3 Mehrheit der an-
wesenden, stimmberechtigten
Mitglieder beschlossen werden.
Uber redaktionelle Anderungen
oder solche, die von Behérden
oder dem Vereinsregister ge-
fordert werden, entscheidet der
Vorstand.

Abstimmungen erfolgen durch
Handzeichen.

Sie mussen geheim per Stimm-
zettel durchgefihrt werden,
wenn mindestens 10 % der
Anwesenden dies fordern.

Mitglieder, die sich bei einer
Abstimmung/Wahl der Stimme
enthalten, gelten als nicht er-
schienen.

4.1.5 Kandidaten
4.1.5.1 Alter

FUr den Vorstand, als beraten-
de Mitglieder des Vorstandes
und fir das Amt eines Rech-
nungsprufers kénnen nur Per-
sonen kandidieren, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben.

4.1.5.2 Zur Wahl kénnen nur
Mitglieder vorgeschlagen wer-
den, welche in der betreffen-
den Versammlung anwesend
sind oder deren schriftliches
Einverstandnis mit der ihnen
zugedachten Wahl vorliegt.

4.1.6 Versammlungsleitung

Die Mitgliederversammlung
wird vom 1. Vorsitzenden ge-
leitet. Er kann den 2. Vorsitzen-
den oder mit Zustimmung des
Vorstandes, auch ein anderes
Vereinsmitglied mit der Leitung
der Versammlung beauftragen.
Die Wahlen durfen nicht von
einem Kandidaten fUr das jewei-
lige Amt geleitet werden.

4.1.7 Protokollfiihrung

Uber die Mitgliederversamm-
lung ist ein Protokoll mit den
Ergebnissen der Abstimmun-
gen zu fertigen. Die Ergebnis-
se sind den Mitgliedern auf
Wunsch schriftlich zur Kenntnis
zu geben.

4.2 Vorstand
4.2.1 Der Vorstand besteht aus

- dem 1. Vorsitzenden,
- dem 2. Vorsitzenden,
- dem Finanzwart,

- dem Schriftfihrer,

- dem Jugendwart,

- dem Sportwart,

- dem Frauenturnwart.

4.2.2 Der Vorstand, der bis zur
Neuwahl im Amt bleibt, wird
durch die Mitgliederversamm-
lung auf 2 Jahre gewéhlt, und
zwar

- in den geraden Jahren:

+ der 1. Vorsitzende,
+ der Finanzwart,
+ der Sportwart.

- in den ungeraden Jahren:

+ der 2. Vorsitzende,
¢ der SchriftfUhrer,
+ der Frauenturnwart.

Der Jugendwart wird auch auf
zwei Jahre durch die Jugend-
vertretung in den geraden
Jahren gewahlt. Er muB durch
die Mitgliederversammlung
bestatigt werden.

4.2.3 Gesetzlicher Vertreter
des Vereins im Sinne des § 26
BGB sind der 1. Vorsitzende,
der 2. Vorsitzende und der
Finanzwart.

Der 1. Vorsitzende vertritt den
Verein allein. Der 2. Vorsitzende
und der Finanzwart vertreten
den Verein gemeinsam.

4.2.4 Scheidet der 1. Vorsitzen-
de, der 2. Vorsitzende oder der
Finanzwart vor Ablauf seiner
Amtszeit aus, muB eine Mit-
gliederversammlung zur Nach-
wahl innerhalb von 3 Monaten
stattfinden.

Scheidet ein anderes Vor-
standsmitglied vor Ablauf sei-
ner Amtszeit aus, kann der
Vorstand fur die Zeit bis zur
nachsten Mitgliederversamm-
lung ein Vereinsmitglied, das
die Voraussetzungen zur Wahl
zum Vorstandsmitglied besitzt,
an seiner Stelle einsetzen.

Scheidet der Jugendwart vor
Ablauf seiner Amtszeit aus
und wird er, entsprechend der
Satzung der Jugendvertretung,
durch diese auBerplanmaBig
neu gewahlt, kann die Zu-

stimmung der Mitgliederver-
sammlung bis zum nachsten
Zusammentreten durch einen
BeschluB des Vorstandes er-
setzt werden. Der Vorstand muf3
aus mindestens 4 gewahlten,
stimmberechtigten Mitgliedern
bestehen.

4.2.5 Geschaftsfilhrung

Der Vorstand fUhrt die Geschaf-
te des Vereins.

Er kann fur die Erledigung
der laufenden Geschafte Ge-
schéaftsfuhrer einsetzen. Ih-
nen kann Handlungsvollmacht
und/oder Bankvollmacht erteilt
werden. In diesem Fall ist der
Vorstand verpflichtet, deren
Aufgaben in einer Geschafts-
ordnung festzulegen.

4.2.6 Finanzverwaltung

Die Finanzen werden vom
Finanzwart verwaltet. Uber
Ausgaben entscheidet der
Vorstand entsprechend den
Vorgaben des Haushaltsvor-
anschlages.

4.2.7 Beratende Mitglieder
des Vorstandes

Beratende Mitglieder des Vor-
standes sind

- der Pressewart,
- der Festwart.

sowie weitere Personen, deren
Berufung vom Vorstand ge-
wunscht wird. Sie werden von
der Mitgliederversammlung auf
Vorschlag des Vorstandes auf 2
Jahre gewahlt.

4.2.8 Tatigkeitsverglitung
fiir den Vorstand (Eh-
renamtspauschale)

Dem Vorstand (siehe § 4. 2.
1 der Satzung) wird fir sei-
ne Tatigkeit im Rahmen der
bestehenden Gesetze eine
Vergutung (Ehrenamtspau-
schale) gezahlt. Die grund-
sétzliche Entscheidung Uber
die Modalitdten und die Hohe
der Vergutung (Ehrenamtspau-
schale) trifft die Mitgliederver-
sammlung auf Vorschlag des
Vorstandes.

4.3 Erweiterter Vorstand

4.3.1 Der erweiterte Vorstand
besteht aus

- den Mitgliedern des Vor-
standes,

- den beratenden Mitgliedern
des Vorstandes,

- den Abteilungsleitern oder
ihren Vertretern.

4.3.2 Aufgaben des erweiter-
ten Vorstandes

Der erweiterte Vorstand bereitet

wichtige Entscheidungen des
Vorstandes vor. Dazu gehéren
unter anderem:

- Entwurf des Haushaltsvor-
anschlages,
- Verteilung der Sportstatten.

4.3.3 Einberufung

Der erweiterte Vorstand tritt
mindestens einmal im Jahr vor
der Mitgliederversammlung
zusammen. DarlUberhinaus
kann ihn der Vorstand jederzeit
einberufen.

Er tritt ferner zusammen, wenn
die Mehrheit der Abteilungslei-
ter dies winscht.

§ 5 Abteilungen
5.1 Struktur

Der Verein ist in Abteilungen
gegliedert. Mitglieder, die die
gleiche Sportart betreiben,
bilden eine Abteilung. In einer
Abteilung kénnen auch mehre-
re Sportarten zusammengefaBt
sein.

Passive Mitglieder bestimmen
die Zugehdrigkeit zu einer
Abteilung selbst. Die Entschei-
dung Uber die Aufteilung trifft
der Vorstand mit Zustimmung
des erweiterten Vorstandes.

5.2 Abteilungsleiter

Die mindestens 14 Jahre al-
ten Mitglieder einer Abteilung
wéhlen einen Abteilungsleiter
und einen Vertreter fur 2 Jahre.

§ 6 Geschaftsjahr

Das Geschéftsjahr ist das Ka-
lenderjahr.

§ 7 Finanzpriifung

7.1 Die Finanzverwaltung ist
mindestens jahrlich, nach Ab-
schluB des Geschéftsjahres
und vor der Mitgliederver-
sammlung, durch 2 Finanzpri-
fer zu prufen.

Diese haben das Recht, je-
derzeit in die Kassenfuhrung,
auch der Abteilungen, Einsicht
zu nehmen. Sie erstatten der
Mitgliederversammlung einen
Bericht Gber das Ergebnis ihrer
Prafung.

7.2 Finanzprifer werden von
der Mitgliederversammlung
fur 2 Jahre aus dem Kreis der
aktiven und passiven Mitglie-
der gewaéhlt, jeweils einer in
geraden Jahren und einer in
ungeraden Jahren. Unmittelbar
anschlieBende Wiederwahl ist
nicht zuléssig.

Sie dirfen kein anderes, in
dieser Satzung genanntes Amt
im Verein innehaben.



§ 8 Haftung

8.1 Mit Erwerb der Mitglied-
schaft verzichtet jedes Mitglied,
soweit gesetzlich zulassig,
auf alle Anspriche, die ihm
gegenuber dem Verein dar-
aus entstehen kénnen, daf3 es
anlaBlich seiner Teilnahme am
Vereinsbetrieb im Sinne des §
2 Ziffer 1 dieser Satzung und/
oder in Ausibung von Funk-
tionen innerhalb des Vereins
Unfalle oder sonstige Nachteile
erleidet.

Dieser Verzicht gilt, gleich aus
welchem Rechtsgrund Anspru-
che gestellt werden kénnen. Er
erstreckt sich gleichzeitig auf
solche Personen und Stellen,
die aus dem Unfall selbstan-
dig sonst Anspruche herleiten
kénnten.

8.2 Dieser Verzicht gilt nicht,
soweit vorsatzliches oder grob
fahrlassiges Handeln zum Un-
fall bzw. zum Nachteil geflhrt
hat.

Dieser Verzicht gilt auch inso-
weit und in dem Umfang nicht,
wie der Verein Versicherungen
far das Mitglied abgeschlossen
und/oder das jeweilige Risiko
versichert hat.

8.3 Das Mitglied ist verpflichtet,
sich uber Umfang und Héhe
der abgeschlossenen Versi-
cherungen zu informieren und
weiB, daB es sich auf eigene
Kosten zusatzlich versichern
kann, soweit eine Versicherung
nicht oder nicht in dem Umfan-
ge besteht, die das Mitglied fur
ausreichend halt.

8.4 Die Mitglieder des Vorstan-
des werden bei der Ausiibung
ihrer Geschaftsfiihrung von der
Haftung fur einfache Fahrlés-
sigkeit freigestellt.

Das gilt auch fur die Uberwa-
chung der Tatigkeit etwaiger
Geschéaftsfihrer und aller Ub-
rigen Mitarbeiter.

§ 9 Fusion/Umwandlung und/
oder Auflésung des Ver-
eins

9.1 Die Fusion/Umwandlung
und/oder die Auflésung des
Vereins kann nur in einer be-

sonderen zu diesem Zweck
einberufenen Mitgliederver-
sammlung beschlossen wer-
den.

9.2 Der AuflésungsbeschiuB
bedarf einer Mehrheit von drei
Vierteln der flr den BeschluB
anwesenden und stimmbe-
rechtigten Mitglieder.

9.3 Nach Auflésung des Ver-
eins fallt das vorhandene Ver-
einsvermdgen nach Beendi-
gung der Liquidation an den
Hamburger Sportbund e.V.,
sofern das Finanzamt fur Kér-
perschaften Hamburg hierzu
seine Einwilligung erteilt und
der gemeinnutzige Charakter
des Ubernehmenden aner-
kannt ist.

9.4 Im Falle einer Fusion/
Umwandlung des Vereins ent-
scheidet die Mitgliederver-
sammlung mit einer Mehrheit
von 3/4 der erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder.

Es ist sicherzustellen, daB
das Vereinsvermégen den
Zwecken des Vereins gemaB
verwendet wird unter Beach-
tung der Bestimmungen der
Gemeinnutzigkeit; im Zweifel
darf ein entsprechender Be-
schluB der Mitgliederversamm-
lung Uber die Verwendung des
Vereinsvermdgens erst nach
Einwilligung des Finanzamtes
ausgefuhrt werden.

§10 Vereinsjugend

10.1 Die jugendlichen Mit-
glieder des Vereins bilden die
Vereinsjugend.

10.2 Die Vereinsjugend gibt
sich eine Jugendordnung.
Diese Jugendordnung gilt,
wenn sie durch die Mitglieder-
versammlung bestatigt wird.

Die Vereinsjugend darf dieser
Satzung nicht widersprechen.

10.3 Die Vereinsjugend fuhrt
und verwaltet sich entspre-
chend der Jugendordnung
selbst und vertritt sich selbst in
der Hamburger Sportjugend,
sowie den speziellen Jugend-
Organisationen der Fachver-
bande.
- Der Vorstand -
Hamburg, den 20.04.2010

Jugendordnung des Turn-Club Wilhelmsburg
von 1909 e.V.

§1

Mitglied der Jugendabteilung
des TCW sind weibliche und
mannliche Jugendliche, sowie
alle innerhalb des Jugendbe-
reichs gewahlten und berufe-
nen Mitarbeiter.

§2

Die TCW-Jugend fiihrt und ver-
waltet sich selbstandig und ent-
scheidet Uber die Verwaltung
der ihr zuflieBenden Mittel im
Rahmen der Satzung des TCW.

Aufgabe der TCW-Jugend sind
unter Beachtung der Grundsat-
ze des freiheitlichen, sozialen,
demokratischen Rechtsstaates:

- Férderung des Sportes als
Teil der Jugendarbeit.

- Pflege der sportlichen Beta-
tigung zur kérperlichen Lei-
stungsfahigkeit, Gesunder-
haltung und Lebensfreude.

- Entwicklung neuer Formen
des Sports, der Bildung und
zeitgemaBe Gesellung.

- Zusammenarbeit mit ande-
ren Vereins- und Jugendor-
ganisationen.

- Pflege der internationalen
Verstandigung.

§3

Organ der TCW-Jugend ist der
Vereinsjugendausschuf.

§4

Der Vereinsjugendausschuf3
vertritt die Interessen der Ju-
gendabteilung innerhalb des
Vereins und gegentber dem
Vereinsvorstand.

§5

Der Vereinsjugendausschu
besteht aus:

- dem Vorsitzenden,
- dem Jugendwart,
- seinem Stellvertreter.

sowie allen an der aktiven Ver-
einsjugendarbeit interessierten
Vereinsmitgliedern

§6

Der JugendausschuB tagt
regelmaBig - moéglichst mo-
natlich - sowie auf besonderer
Einberufung.

§7

Der Vereinsjugendausschuf3
bestimmt die Verwendung des
Jugendetats.

§8
Der Jugendausschuf3 wird
jahrlich durch die Vereins-
hauptversammlung und alle 2
Jahre durch die Vereinsjugend-
versammlung entlastet.

- Der Vorstand -

Hamburg, den 20.04.2010



	Satzungsänderung.indd
	Satzungsänderung2.indd
	Satzungsänderung3.indd.pdf

